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1. Vorwort 
 
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) haben sich im Freistaat Thüringen, zu 
einem festen Bestandteil des Angebotssystems für Menschen mit einer Behinderung 
entwickelt. Seit nunmehr fast 20 Jahren sind Werkstätten für behinderte Menschen 
(WfbM) in Thüringen anerkannte und verlässliche Partner für mehr als 10.000 
behinderte Menschen, die auf Grund der Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht 
oder noch nicht wieder den Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes gerecht werden. 
 
Das am 6. April 2001 durch den Bundestag verabschiedete IX. Sozialgesetzbuch, dass  
die Rechtsgrundlage für WfbM bildet und am 1. Juli 2001 in Kraft trat, kommt der 
Forderung nach, das Recht der Rehabilitation behinderter Menschen 
weiterzuentwickeln. Die Notwendigkeit des Gesetzes wurde durch einen 
fraktionsübergreifenden Entschließungsantrag im Mai 2000 mit der Wandelung des 
Selbstverständnisses von Menschen mit Behinderungen begründet. „Im Mittelpunkt der 
politischen Anstrengungen stehen nicht mehr die Fürsorge und die Versorgung von 
behinderten Menschen, sondern ihre selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und die Beseitigung der Hindernisse, die ihrer Chancengleichheit 
entgegenstehen.“ (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR), Frankfurt am 
Main). 
 
Ausgehend vom Selbstbestimmungsrecht und der Eigenverantwortung der Menschen 
mit Behinderungen ist die Arbeit der WfbM in Thüringen am Hilfe- und 
Unterstützungsbedarf jedes Einzelnen und seiner jeweiligen Bedürfnissen ausgerichtet. 
Es handelt sich um personenzentrierte Hilfen. Diese Grundprämissen sind in der Arbeit 
der Werkstätten als Kompetenzzentren in Thüringen fest verankert. 
 
 
2. Entwicklungen und Perspektiven 
 
Die Mitgliederversammlung der Landesarbeitsgemeinschaft hat im Herbst 2009 
beschlossen diesen Weg der personenzentrierten Hilfen für behinderten Menschen 
weiter zu gehen. Dabei stehen einige wesentliche Parameter im Vordergrund. 
 
Neben den Vorgaben des Sozialgesetzbuches IX ist die Diskussion um die 
Weiterentwicklung der Angebote stark durch die Vorstellungen der Arbeits- und 
Sozialministerkonferenz (ASMK) und die Diskussion mit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Werkstätten für behinderte Menschen (Frankfurt a. M.) geprägt worden. Die 
Landesarbeitsgemeinschaft schließt sich diesen Entwicklungen und der Diskussion an. 
 
Bereits auf der 85. Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 13. / 14. November 2008 in 
Hamburg bekräftigten die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für 
Arbeit und Soziales der Länder ihr gemeinsames Ziel, Menschen mit Behinderungen die 
gleichberechtigte und selbst bestimmte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, 
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besonders in den Bereichen Erziehung, Bildung, Ausbildung, Arbeit und Wohnen, zu 
ermöglichen und dazu die gesetzlichen Grundlagen zu verbessern. 
 
Inhaltlich geht es primär um die folgenden Schwerpunkte: 
�  Personenorientierung 
�  Stärkung des persönlichen Budgets 
�  Einführung eines einheitlichen Verfahrens zur Teilhabe (Teilhabemanagement) 
�  Entwicklung gleicher infrastruktureller Bedingungen (Sozialraumorientierung) 
�  Entscheidungsgewalt über das Teilhabemanagement bei Sozialhilfeträgern 

(auch als Beauftragter anderer Rehabilitationsträger) 
�  Wirkungskontrolle 
�  Einheitliches berufliches Orientierungsverfahren 
�  Dauerhafte Nachteilsausgleiche für werkstattbedürftige auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt (Budget für Arbeit) 
�  Werkstattleistungen auch durch Dritte unter vergleichbaren Kriterien 
�  Werkstätten bleiben in der Aufnahmeverpflichtung 
�  Wettbewerb durch unterschiedliche Anbieter in allen drei Bereichen (EV, BBB, AB) 
�  Begleitprojekte, die jeweilige Fragestellungen konkret untersuchen sollen 

(vor allem die Kostenentwicklung) 
 
Das hier nun vorliegende Papier der LAG WfbM Thüringen e.V. ist eine weiter zu 
entwickelnde Diskussionsgrundlage für die Gespräch und die Zusammenarbeit der 
Werkstätten und der Verbände mit Leistungsträgern, Interessensverbänden und 
Vertretern aus Politik und Gesellschaft. Es stellt gleichzeitig dar, dass die Werkstätten in 
Thüringen den Weg in die Zukunft längst in unterschiedlicher Art und Weise beschritten 
haben. 
 
 
3. Kompetenzzentrum für Bildung und Arbeit – ein An satz 
 
3.1 Allgemeines 
 
Den neuen Anforderungen stellen sich die WfbM in Thüringen und entwickeln sich zu 
umfassenden Kompetenzzentren für Bildung und Arbeit. Sie verfügen über das dazu 
erforderliche Fachwissen, die räumlichen und sächlichen Voraussetzungen und über 
enge Kooperationsstrukturen mit Partnern aus Industrie, Handel, Handwerk und 
Verwaltung. Aus diesem Grund sprechen sich die Thüringer Werkstattträger eindeutig 
für den Erhalt der bisherigen Strukturen – Werkstatt als Kernbereich – aus. 
 
Die durch die WfbM zu erbringenden Leistungen sind neben der beruflichen Aus – und 
Weiterbildung und sozialen Eingliederungsleistungen, auch die Organisation und 
Gestaltung von Arbeit und Beschäftigung für und mit behinderten Menschen, ihre 
weitere berufliche Förderung auf der Grundlage von fortzuschreibenden Förderplänen 
und die damit einhergehende persönlichkeitsbildende Entfaltung. Gleichzeitig bleibt das 
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Ziel einer Eingliederung auf den ersten Arbeitsmarkt für die Menschen bestehen, die 
dazu in der Lage sind. WfbM beteiligen Menschen mit Behinderungen umfassend an 
der Gestaltung und Weiterentwicklung ihrer Hilfesysteme. Sie arbeiten dazu eng mit der 
Interessenvertretung der behinderten Menschen in den WfbM, dem Werkstattrat, 
zusammen. 
 
WfbM erfüllen den Auftrag vorhandene Behinderungen und deren Auswirkungen zu 
mildern oder zu beseitigen, Menschen mit Einschränkungen in die Gesellschaft 
einzugliedern, ihre Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen bzw. zu 
erleichtern. Diese Leistungen sollen zur Ausübung eines angemessenen Berufes bzw. 
einer sonstigen angebrachten Tätigkeit verhelfen. 
 
WfbM sind Dienstleistungsanbieter und Arbeitgeber in einem. Sie wirken in ihren 
wirtschaftlichen Verflechtungen mit Industrie und Dienstleistungsbereichen und verfügen 
über Kompetenzen, die weit in das regionale und überregionale Umfeld reichen. 
Werkstätten schaffen und erhalten Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt, haben 
selbst Arbeitgeberfunktion, sind sowohl Auftragnehmer als auch Auftraggeber und 
stärken mit ihren Umsätzen die Volkswirtschaft. 
 
Aufgrund ihrer jahrelanger Erfahrung, verbunden mit der eigenen Qualifizierung und 
Fortbildung ihrer Mitarbeiter können die Werkstätten für behinderte Menschen heute 
eine Reihe von Bildungsprogrammen und Modulen für Auswahlverfahren, zur Förderung 
der Rehabilitation und Vorbereitung für den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
für Menschen mit Behinderung vorweisen und sind damit in der Gesamtheit breit 
aufgestellt. Diese Verfahren erschließen auch ihre Anwendungen auf andere, bisher 
durch die WfbM nicht berücksichtigten Personengruppen mit Hilfebedarf. 
 
Im Eingangsverfahren der WfbM werden, in Abstimmung mit den Gremien der 
zuständigen Leistungsträger, Diagnoseverfahren unter Nutzung anerkannter 
wissenschaftlicher Verfahren durchgeführt und so geprüft, ob die WfbM die geeigneten 
Rehabilitationseinrichtungen sind, bzw. welche individuellen Rehabilitationsangebote für 
den Mensch mit Behinderung notwendig und geeignet sind. 
 
In den Berufsbildungsbereichen der WfbM werden behinderte Menschen nach einem 
individuellen Förderplan auf ein mögliches Berufsleben vorbereitet, in dem sie fachlich 
fundierte Ausbildungsbausteine durchlaufen und abschließen. Ihrem Wunsch und 
Wahlrecht wird weitestgehend entsprochen. Das Rahmenbildungsprogramm der 
Bundesagentur für Arbeit bietet die Grundlage und den Handlungsrahmen, in dem 
berufliche Bildung im Berufsbildungsbereich und den Arbeitsbereichen der WfbM 
gestaltet wird. 
 
Die berufliche Ausbildung orientiert sich dabei auch an den Forderungen und 
Bedingungen der Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, deren Grundlage für 
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die individuellen Anforderungen der Menschen mit Behinderungen sowie den 
praktischen Erfordernissen des Arbeitsmarktes Rechnung tragen. 
 
Mit ihrem Bezug zur praktischen Arbeitswelt, ihrer Unternehmensnähe, ihrer räumlichen 
und maschinentechnischen Ausstattung verfügen Werkstätten für behinderte Menschen 
über fachliche und strukturelle Voraussetzungen zur praxisorientierten Gestaltung von 
beruflicher Ausbildung. Behinderte Menschen lernen im Berufsbildungsbereich 
Alternativen zur Werkstatt kennen, um im Sinne der Selbstbestimmung eine tatsächliche 
Wahlmöglichkeit bezüglich der beruflichen Ziele zu haben. 
 
In ihren eigenen Arbeitsbereichen bieten Werkstätten für den Personenkreis der 
besonders leistungsgeminderten und langfristig vom allgemeinen Arbeitsmarkt 
ausgeschlossenen Menschen beste Teilhabebedingungen. Im Sinne der 
Selbstbestimmung wird behinderten Menschen durch die WfbM ein breites Angebot an 
individuell zugeschnittenen Arbeitsplätzen und Arbeitsmöglichkeiten in industrie, 
handwerks- und dienstleistungsorientierten Bereichen geboten. 
 
Werkstätten sind Experten für die Gestaltung von Arbeitsmöglichkeiten für behinderte 
Menschen, denen individuell zugeschnittene Arbeitsplätze und Arbeitsangebote zur 
Verfügung gestellt werden. Sie sind ein Anbieter von Teilhabeleistungen, mit weit 
reichendem Know-how, Marktnähe und guten Verbindungen zur Wirtschaft. 
 
Auch für den Personenkreis, der die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen nicht oder noch nicht erfüllen kann, wird eine 
Betreuung und Förderung durch angegliederte Förder- und Betreuungsbereiche, gemäß 
SGB IX, § 136 Abs. 3, vorgehalten. Werkstätten nehmen damit ihre Verantwortung war, 
auch Menschen mit hohem und umfassendem Hilfebedarf, eine Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft zu ermöglichen. 
 
 
3.2 Bildung und Qualifizierung – Kompetenzbausteine  
 
3.2.1 Zentrum Berufliche Bildung -  das Kompetenzze ntrum der WfbM 
 
Die Berufliche Bildung ist eine gesetzlich verankerte, notwendige und unbedingte 
Aufgabe jeder WfbM. Die WfbM haben die Aufgabe entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben die inhaltliche und organisatorische Sicherstellung einer qualitätvollen 
beruflichen Bildung für Menschen mit Behinderung zu garantieren. Die Berufliche 
Bildung eines Menschen mit Behinderung steigert dessen Leistungsfähigkeit und 
Lebensqualität und ermöglicht eine weitgehend eigenständige Teilhabe und Integration 
in das gesellschaftliche Leben. 
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3.2.2 Berufliche Bildung für Menschen mit Behinderu ngen im Berufsbildungs- 
         bereich der WfbM 
 
In den Berufsbildungsbereichen der WfbM werden Menschen mit Behinderungen mit 
anerkannten Verfahren auf individuell spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten getestet 
und nach einem individuellen Förderplan auf ein Berufsleben vorbereitet, in dem sie 
fachlich fundierte Ausbildungsmodule durchlaufen und abschließen. Ihrem Wunsch und 
Wahlrecht wird weitestgehend entsprochen. Das Rahmenbildungsprogramm der 
Bundesagentur für Arbeit bietet die Grundlage und den Handlungsrahmen, in dem 
berufliche Bildung im Berufsbildungsbereich und den Arbeitsbereichen der WfbM 
gestaltet wird. 
 
Die berufliche Ausbildung orientiert sich dabei auch an den Forderungen und 
Bedingungen der Industrie-, Handels- und Handwerkskammern, deren Grundlage für 
die individuellen Anforderungen der Menschen mit Behinderungen sowie den 
praktischen Erfordernissen des Arbeitsmarktes Rechnung tragen. 
 
Mit ihrem Bezug zur praktischen Arbeitswelt, ihrer Unternehmensnähe, ihrer räumlichen 
und maschinentechnischen Ausstattung verfügen Werkstätten über fachliche und 
strukturelle Voraussetzungen zur praxisorientierten Gestaltung von beruflicher 
Ausbildung. Menschen mit Behinderung sollen im Berufsbildungsbereich die einzelnen 
Arbeitsbereiche der Werkstatt kennen lernen, um im Sinne der Selbstbestimmung eine 
Wahlmöglichkeit bezüglich der beruflichen Ziele zu haben. 
 
Im Berufsbildungsbereich der WfbM finden berufsqualifizierende Maßnahmen durch 
unterschiedliche Angebote statt, um den durch den Gesetzgeber formulierten 
Integrations- und Rehabilitationsauftrag zu erfüllen. 
 
Um sich nun bereits innerhalb der Berufsbildung am Normalisierungsprinzip zu 
orientieren, welches bezüglich der Leistungsangebote für Menschen mit Behinderung 
gefordert wird, verwirklicht der Berufsbildungsbereich dieses Prinzip, in dem Menschen 
eine Ausbildung erhalten. Die Beschäftigten werden nach ihrer zweijährigen Ausbildung 
in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Form eines internen oder externen 
Arbeitsplatzes integriert. 
 
3.2.3 Modulares System als „Systemisch-Strukturgele itetes System“ 
 
Beispielhaft bildet das „Modulare System Berufsbildung“ mit seiner Lernmethode 
„Systemisch-Strukturgeleitetes Lernen“ die Basis für eine persönlichkeitsbildende 
Förderung und erfüllt somit die gesetzlichen Vorgaben. 
 
Die im Rahmenprogramm für das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich in 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung beschriebenen Ziele werden in Form des 
Modularen Systems Berufsbildung (MSB) umgesetzt. 
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Grundlage des MSB ist der standardisierte Rahmenplan, der in Module aufgeteilt ist. 
Jedes Modul bezieht sich auf einen fachlichen Lerninhalt. Diesem Inhalt sind die Ziele 
des genannten Rahmenprogramms zugeordnet. Die Umsetzung in die Praxis erfolgt 
aufgrund umfassender Lehr- und Lernmaterialien, die methodisch-didaktisch aufbereitet 
sind. 
 
3.2.4 Berufliche Weiterbildung für Menschen mit Beh inderung im Arbeitsbereich 
         der WfbM 
 
Die berufliche Weiterbildung für Beschäftigte im Arbeitsbereich erfüllt das Recht eines 
jeden Menschen mit Behinderung auf lebenslanges Lernen. Qualifiziert ausgebildete 
Beschäftigte bilden die Grundlage der Leistungsfähigkeit einer WfbM. Der  
wirtschaftliche Erfolg ist entscheidend von qualifizierten Mitabeitern abhängig. 
 
Je nach Fähigkeiten, Kompetenzen und Interessen können alle Beschäftigten einer 
Werkstatt regelmäßig an Weiterbildungsangeboten teilnehmen. Jedem Beschäftigten 
steht die Möglichkeit offen, seine persönlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten zu 
erweitern. Die stetige Erhöhung des Qualifikationsniveaus steigert die Qualität und 
Quantität der auszuführenden Arbeiten und hat nicht zuletzt Einfluss auf die Höhe des 
Leistungslohnes. 
 
Bausteine im Weiterbildungsbereich der Werkstatt können z.B. sein: 
�  Erwerb eines Staplerführerschein 
�  Verkehrssicherheitstraining 
�  Weiterbildung Telefondienst 
�  Weiterbildung Verwaltungsbereich 
�  Weiterbildung Bereich Lebensmittelproduktion+ Verarbeitung 
�  Weiterbildung innerbetrieblicher Transportbereich 
�  Weiterbildung Logistikbereich 
�  Weiterbildung arbeitsplatzorientierte PC-Programme 
�  Weiterbildung spezieller Servicebereiche  
�  Weiterbildung im Assistenzbereich (HELP) 
�  Weiterbildung öffentlichkeitsrelevante Tätigkeiten (Betreuung von Verkaufsständen) 
�  Weiterbildung Bereich Garten- und Landschaftsbau 
 
3.2.5 Berufliche Weiterbildung für Menschen mit Beh inderung auf einem 
         Außenarbeitsplatz 
 
Hier gilt im besonderen Maß die Verantwortung aller, die am Prozess beteiligt sind. 
Unter Federführung des BBB der WfbM wird mit dem zuständigen Betrieb ein 
außerordentliches betriebs- und tätigkeitsbezogenes Weiterbildungskonzept entwickelt, 
damit die Leistungsfähigkeit des Menschen mit Behinderung den Qualitäts- und 
Bildungsanforderungen des Außenarbeitsplatzes weiterhin gerecht wird. 
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3.2.6 Weiterbildung für Mitarbeiter 
 
Alle Mitarbeiter in WfbM bekleiden Schlüsselpositionen im pädagogisch-fachlichen und 
therapeutischen Umgang mit den Werkstattbesuchern. Fachlich qualifizierte Mitarbeiter 
garantieren den nachhaltigen Erfolg der Integrationsbemühungen der WfbM. Neben den 
individuellen Fortbildungsbedürfnissen die in Personalgesprächen abgeklärt werden, 
muss ein Bereich an allgemein verbindlichen Weiterbildungsangeboten vorgehalten 
werden. 
 
Mögliche Bausteine der Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter: 
�  Umgang mit Medizin  
�  Rettungsmaßnahmen,  
�  Hygienemaßnahmen  
�  Grundlagen der Behindertenhilfe 
�  Fallgespräche 
�  Supervisionen 
�  Spezielle Fachseminare (Diabetes / Übergewicht / Schlaganfall / Epilepsie) 
�  Coping- Strategien und Psychoedukationen 
�  klientenbezogenes Krisenmanagement 
 
3.2.7 Spezielle Bildungsangebote für Produktionshel fer 
 
Produktionshelfer in den Arbeitsbereichen werden vorwiegend mit der Realisierung der 
Tagesproduktionsaufgaben betraut, arbeiten eng mit den Menschen mit Behinderungen 
zusammen und sind häufig erste Ansprechpartner bei Konflikten oder Problemen. 
Neben notwendigen spezifischen Fachkenntnissen benötigen Produktionshelfer 
Kenntnisse im Bereich von Schlüsselqualifikationen und deren Vermittlung. 
 
Mögliche Bausteine der Fort- und Weiterbildung:  
�  Teamfähigkeit 
�  Pünktlichkeit 
�  Umgang mit Stresssituationen 
�  Konfliktsituationen 
�  Kritikfähigkeit 
�  Ausdauer, Konzentration 
 
3.2.8 Gesetzliche Betreuer (rechtliche Betreuung) 
 
Zum 01.01.1992 wurde das bis dahin geltende Vormundschafts- und Pflegschaftsrecht 
für Erwachsene abgeschafft und durch das neu formulierte Betreuungsrecht, mit dem 
neu geschaffenen Institut der Betreuung ersetzt. Dieses stellt das Wohl der Betreuten, 
ihre Selbstbestimmung und Menschenwürde in den Vordergrund. Das Klientel 
betreuerischen Handelns sind die Menschen, für die eine rechtliche Betreuung durch 
das Gericht angeordnet ist, insbesondere also psychisch Kranke, geistig Behinderte, 
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Suchterkrankte, Demenzerkrankte und Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten, die aus 
eigener Kraft ihre rechtlichen, sozialen und persönlichen Angelegenheiten nicht mehr 
besorgen und den Zugang zu den daseinssichernden sozialen, medizinischen und 
anderen Versorgungssystemen nicht mehr selbst finden können. Die Tätigkeit des 
beruflichen Betreuers als gesetzlicher Vertreter ist die rechtliche Besorgung dieser 
Angelegenheiten, die Betreute krankheits- oder behinderungsbedingt nicht mehr selbst 
in ihrer rechtlichen Auswirkungen erfassen und allein verantwortlich wahrnehmen 
können. Als Betreuer fungieren meist ehrenamtlich tätige Familienangehörige. Deren 
fachliche Kompetenz stößt jedoch oft an Grenzen, so dass in vielen Fällen nur 
Berufsbetreuer die rechtlichen Angelegenheiten der Betreuten kompetent regeln 
können. 
 
Seit dem 01.01.1999 gilt als Berufsbetreuer, wer mehr als 10 Betreuungen führt oder 
mindestens 20 Wochenstunden für seine Betreuertätigkeit aufwendet (§ 1836 Abs. 1 
Satz 4 BGB). Rechtliche Betreuungen werden berufsmäßig von freiberuflich arbeitenden 
Betreuern sowie angestellten Betreuern in Betreuungsvereinen und Betreuungs-
behörden geführt. Hierzu werden sie von den Vormundschaftsgerichten bestellt. 
 
Der rechtliche Betreuer ist neben den Betroffenen selbst, deren Eltern und Angehörigen, 
der wichtigste Kooperationspartner für die personenorientierte Arbeit der WfbM, um den 
Willen, die Bedürfnisse und die Ansprüche des Menschen mit Behinderung festzustellen 
und umzusetzen. 
 
3.2.9 Weiterbildung für Betreuer 
 
Betreuer sind in ihrer Berufsausübung unabhängig. Sie besitzen eine besondere 
Handlungskompetenz in einem breiten Handlungsspektrum, haben ein besonderes 
Vertrauensverhältnis zu den ihnen anvertrauten Personen und erbringen ihre 
Leistungen individuell auf den jeweils Betreuten bezogen. 
 
Berufsbetreuer erbringen als Vertrauenspersonen des fürsorgenden Staates auf Grund 
ihrer besonderen personalen, fachlich-methodischen und rechtlichen Qualifikationen 
persönlich, eigenverantwortlich und fachlich unabhängig geistig-ideelle Leistungen im 
gemeinsamen Interesse ihrer Betreuten und dem Allgemeinwohl. Damit erfüllen sie 
nicht nur eine individuelle Funktion für die Klienten, sondern auch eine wichtige 
gesellschaftliche Funktion im System der sozialen Sicherung und Versorgung. 
 
Im Mittelpunkt des betreuerischen Handelns steht das Wohl der Betreuten. Dieses ist 
nicht als objektiv bestimmbares, wohlverstandenes Interesse, sondern subjektiv und 
nicht verallgemeinerbar zu verstehen. In dem die Betreuung das Wohl der Betreuten, 
ihre Selbstbestimmung und Menschenwürde in den Vordergrund stellt, ist sie eine 
berufliche Tätigkeit mit unmittelbarem Grundrechtsbezug. Diese berufliche Tätigkeit 
vollzieht sich im Spannungsfeld zwischen einer besonderen Verantwortung für das Wohl 
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der Betroffenen, das oberstes ethisches Ziel der beruflichen Tätigkeit ist, und ihrer 
krankheits- oder behinderungsbedingten Verletzlichkeit. 
 
Weiterbildungen für gesetzliche Betreuer durch die WfbM können z.B. folgenden 
Themen behandeln: 
�  Gesetze / Änderungen 
�  Antragsverfahren 
�  Krankheitsbilder 
�  Dokumentation 
�  Fallgespräche  
 
 
3.3 Arbeit 
 
3.3.1 Betriebspraktika, ausgelagerte Arbeitsplätze,  Außenarbeitsgruppe, 
        Außenarbeitsplätze 
 
Die WfbM in Thüringen organisieren auf der Grundlage des SGB IX § 136 Abs.1 
und § 5 Werkstättenverordnung (WVO) Abs. 1 ihre Arbeit, in dem sie über ein 
möglichst breites Angebot an verschiedenen Arbeitsplätzen verfügen, um Art und 
Schwere der Behinderung, der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit, Entwicklungs-
möglichkeit sowie Eignung und Neigung der behinderten Menschen soweit wie 
möglich Rechnung zu tragen. 
 
Ein Angebotselement stellen dabei Praktika, ausgelagerte Arbeitsplätze, 
Außenarbeitsgruppen und Außenarbeitsplätze außerhalb der Örtlichkeit der WfbM 
dar. Es handelt sich um Arbeitsangebote, die längerfristig in Unternehmen des 
ersten oder zweiten Arbeitsmarktes als Außenarbeitsplätze angesiedelt sind und in 
ihrer Ausgestaltung als Einzel- oder Gruppenarbeitsplatz organisiert werden, in der 
Regel mit partiell- zeitlicher Betreuung durch Fachpersonal der WfbM. 
 
Durch die WfbM in Thüringen werden Betriebspraktika für behinderte Menschen in 
den Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes organisiert und gestaltet. Die Praktika 
haben in der Regel eine Dauer von bis zu 3 Wochen und werden umfassend 
begleitet und ihre Ergebnisse ausgewertet. Betriebspraktika dienen in der Regel 
auch der Erprobung für einen künftigen Arbeitsplatz außerhalb der WfbM, auf 
Außenarbeitsplätzen oder ausgelagerten Arbeitsplätzen. 
 
Ausgelagerte Arbeitsplätze werden durch WfbM, in enger Kooperation und 
Zusammenarbeit mit den Partnern aus Industrie, Handwerk oder Dienstleistung, in 
den Unternehmen derart gestaltet, dass ganze oder Teile von Arbeitsgruppen der 
WfbM (Außenarbeitsgruppen) in der Regel langfristig in Unternehmen tätig sind, bei 
einer ständigen Betreuung von Fachpersonal der WfbM vor Ort. Bei 
Außenarbeitsplätzen wird regelmäßig, keine ständige Vor- Ort- Betreuung von 
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Fachpersonal, jedoch regelmäßige Gespräche und Abstimmungen durch 
Fachpersonal mit den Menschen mit Behinderungen und den Partnerunternehmen 
gestaltet. 
 
Einzelarbeitsplätze erfordern und verlangen von den tätigen Menschen mit 
Behinderungen neben fachlicher Kompetenz auch ein hohes Maß an 
Sozialkompetenz, da sie den Bedingungen des Arbeitsmarktes weitestgehend 
eigenständig unterliegen. WfbM schließen dazu mit ihren Partnern Vereinbarungen 
ab, die die Rahmenbedingungen vereinbaren. 
 
Die WfbM in Thüringen tragen mit diesen Formen der Arbeitsgestaltung dazu bei, 
den im § 5 Abs. 4 der WVO geforderten „Übergang von behinderten Menschen auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen zu fördern, 
insbesondere auch durch die Einrichtung einer Übergangsgruppe mit besonderen 
Förderangeboten, Entwicklung individueller Förderpläne sowie Ermöglichung von 
Trainingsmaßnahmen, Betriebspraktika und durch eine zeitweise Beschäftigung auf 
ausgelagerten Arbeitsplätzen.“ 
 
Die Werkstätten sichern die notwendige arbeitsbegleitende Betreuung in einer 
möglichen Übergangsphase und wirken darauf hin, dass der zuständige 
Rehabilitationsträger seine Leistungen, nach einem möglichen Ausscheiden des 
behinderten Menschen aus der Werkstatt, das Integrationsamt, gegebenenfalls 
unter Beteiligung eines Integrationsfachdienstes, die begleitende Hilfe im Arbeits- 
und Berufsleben erbringen. 
 
3.3.2 Integrationsprojekte 
 
Die Träger von Werkstätten für behinderte Menschen in Thüringen oder die 
Thüringer WfbM bieten in steigender Anzahl sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze in ihren Unternehmen selbst oder in Integrationsprojekten an. 
 
Integrationsprojekte können rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen 
(Integrationsfirmen) oder unternehmensinterne oder von öffentlichen Arbeitgebern 
im Sinne des SGB IX § 71 Abs. 3 geführte Betriebe (Integrationsbetriebe) oder 
Abteilungen (Integrationsabteilungen) zur Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sein. 
 
Integrationsprojekte werden in Thüringen in unterschiedlichen Branchen wie 
Einzelhandel, Hotel- und Gaststättenwesen, Industriedienstleistungen u.ä. 
gestaltet. 
 
An die in Integrationsprojekten tätigen Menschen mit Handicap werden wesentlich 
höher Anforderungen gestellt, als an Werkstattangehörige. Sie unterliegen einem 
stärkeren Leistungsdruck. Behinderte Mitarbeiter in Integrationsprojekten erhalten 
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in der Regel eine branchenübliche Vergütung und haben Arbeitsverträge, die denen 
der gewerblichen Mitarbeiter umfänglich entsprechen. 
 
Integrationsprojekte müssen dauerhaft betriebswirtschaftliche Anforderungen 
erfüllen. Sie sind zusätzlichen Risiken ausgesetzt. Integrationsprojekte stellen eine 
der Möglichkeiten dar, im Rahmen der Gestaltung der Kompetenzzentren für 
Bildung und Arbeit neben Angehörigen der WfbM auch anderen Menschen mit 
einem Handicap einen Arbeitsplatz anzubieten und somit auch eine Entwicklungs-
perspektive aufzuzeigen. 
 
3.3.3 Beschäftigungsprojekte 
 
Beschäftigungsprojekte werden als Zuverdienstfirmen / Zuverdienstprojekte 
gestaltet, bei denen Arbeitsplätze mit individuell angepassten Arbeitszeiten und 
Arbeitsanforderungen, bei Rücksichtnahme auf Leistungsschwankungen und 
Krankheitsausfällen entstehen. Die wöchentliche Arbeitszeit kann dabei 15 
Wochenstunden nicht überschreiten. Die Beschäftigungsprojekte sind 
gekennzeichnet durch keine zeitliche Beschränkung der Beschäftigungsdauer und 
keinem unmittelbaren Ergebniszwang mit rehabilitativem Charakter. Sie eignen sich 
insbesondere auch für Menschen mit Psychatrieerfahrungen. 
 
Bei aller Vielfalt haben die Projekte und Firmen, die Zuverdienstarbeitsplätze für 
Menschen mit Psychiatrieerfahrung anbieten, neben der besonderen Ausgestaltung 
der Arbeitsbedingungen, gemeinsam: 
�  Es werden wirtschaftlich verwertbare Produkte hergestellt oder Dienstleistungen 

erbracht 
�  Mindestens die unmittelbaren Kosten der Produktion bzw. der Dienstleistung und  
 relevante Anteile der Entlohnung der Mitarbeiter müssen erwirtschaftet werden. 
�  Der Erwerbscharakter der Arbeit steht im Vordergrund. 
�  Die Entlohnung der Mitarbeiter ist an die Arbeitsleistung gekoppelt. 
 
Beschäftigungsprojekte lassen sich dabei sowohl als Einzelprojekte gestalten als auch 
in ihrer organisatorischen Anbindung an WfbM und können so das Angebotsfeld der 
Kompetenzentren für Bildung und Arbeit ergänzen. 
 
3.3.4 Sonstige Beschäftigungsstätten 
 
Als „sonstige Beschäftigungsstätten“ im Sinne des § 56 SGB XII, gelten Angebote, die 
den anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen vergleichbar sind. 
 
Zielgruppe sind Menschen mit primär seelischer Behinderung. Die Virtuelle Werkstatt 
bietet den behinderten Menschen eine Beschäftigung in „normalen“ Betrieben, 
Behörden oder Einrichtungen an. Die sonstigen Beschäftigungsstätten akquirieren die 
Arbeitsaufträge in den Betrieben und stellen das erforderliche Personal zur Betreuung 
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und Förderung des behinderten Menschen zur Verfügung. Sie verfügen in der Regel 
über keine eigenen Arbeitsstätten. Das Konzept wird durch die Träger von WfbM und 
WfbM in Thüringen selbst bisher noch wenig genutzt. Vergleichbar sind die Inhalte 
jedoch mit den ausgelagerten Arbeitsplätzen der WfbM. 
 
Obwohl bisher nur gering beansprucht, stellt dieses Angebot ein Baustein des 
Kompetenzzentrums für Bildung und Arbeit der Thüringer WfbM dar, da die Thüringer 
WfbM dem Grunde nach über eine intensive und enge Vernetzung mit industriellen 
Partnern verfügen und die Kompetenzen auch dafür nutzbar machen können. 
 
3.3.5 Unterstützte Beschäftigung 
 
Mit der Neueinführung des Paragraphen § 38a im SGB IX - Unterstütze Beschäftigung - 
im Jahre 2008, wurde ein Förderinstrument für Menschen im Grenzbereich zwischen 
Lernbehinderung und geistiger Behinderung sowie für Menschen mit psychischen  
Erkrankungen geschaffen. Das Förderinstrument zielt darauf ab, zunächst Menschen 
mit einer Behinderung in Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu platzieren 
und dann zu qualifizieren. Ziel ist es, versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in 
Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes entstehen zu lassen. 
 
Die Unterstützte Beschäftigung ist ein Arbeitsmarktinstrument der Bundesagentur für 
Arbeit, das in öffentlichen Ausschreibungsverfahren an geeignete Träger vergeben wird. 
WfbM bieten die Voraussetzungen dafür, auch im Bereich der Unterstützten 
Beschäftigung tätig zu sein. Thüringer WfbM haben sich an den Ausschreibungen der 
Bundesagentur in zurückliegenden Zeiträumen beteiligt. 
 
Sie können hierbei auf ihre umfassenden Kenntnisse und Kapazitäten beruflicher 
Bildung als auch ihre enge Verflechtung mit der Wirtschaft zurückgreifen und 
zielgerichtet einsetzen. Erste Erfahrungswerte sind sicher nicht vor 2011 zu erwarten. 
 
3.3.6 Zielgruppenerweiterung und Kompetenzzentrum f ür Industrie und 
         Dienstleistungspartner 
 
WfbM sind ein Teil des gesamtwirtschaftlichen Kreislaufes. Die Anforderungen und 
Rahmenbedingungen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und deren Prognosen 
gebieten es, die Überlegungen der Entwicklung der WfbM hin zu Kompetenzzentren für 
Bildung und Arbeit zu berücksichtigen. 
 
Für die Thüringer WfbM wirken die Bedingungen, wie demografische Entwicklung, 
zunehmende Globalisierung und dem damit verknüpften Zeitwettbewerb, die 
Veränderungen der räumlichen und zeitlichen Arbeitsbedingungen, der Trend zum 
Abbau traditioneller Arbeitsplätze wegen Produktionsverlagerungen – neben der 
strukturellen Arbeitslosigkeit – wie für alle anderen Unternehmen auch. Sie müssen 
deshalb in der Entwicklung berücksichtigt werden. Insbesondere in den Bereichen der 
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Informationsbe- und verarbeitung sind jedoch Zuwächse zu verzeichnen, die den 
Schluss zulassen, dass die latent hohe Arbeitslosigkeit nicht nur konjunkturell sondern 
auch strukturell bedingt ist. Es ist deshalb prognostisch richtig zu vermuten, dass der 
Abbau traditioneller Erwerbsarbeit weitergeht. 
 
WfbM müssen sich diesen Bedingungen stellen und führen letztlich zu dem Schluss, 
dass die Anforderungen an die Beschäftigten in den WfbM steigen werden. Dies zeigt 
sich auch in dem Trend in unseren WfbM zur kundenspezifischen Einzel- und 
Kleinserienfertigung. Massenfertigung, oft ein Arbeitsfeld von WfbM, wird automatisiert 
oder verlagert. 
 
Verbunden ist dies auch mit geänderten Anforderungen. Nicht mehr nur ein Arbeitsplatz 
bei einem Arbeitgeber erfordert eine hohe Mobilitätsnotwendigkeit in beruflicher und 
regionaler Hinsicht. Außerdem treffen auch typische Merkmale wie traditionelle 
Qualifikationsprofile, methodische und soziale Kompetenzen nicht oder nur 
eingeschränkt auf Menschen mit einer Behinderung zu. 
 
Neben einer Reihe von weiteren Handlungsoptionen gehen Thüringer WfbM deshalb 
den Weg, die Anzahl der Außenarbeitsplätze weiter zu erhöhen, um auch potentiellen 
Vermittlungshemmnissen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu begegnen. Für die 
Partner aus Industrie und Handel ergeben sich dabei auch Kostenvorteile und die 
potentielle Möglichkeit, qualitativ höhere Arbeitsergebnisse als mit ständig wechselnden 
Leiharbeitern zu erreichen. Der Aufbau von weitgreifenden Partnerschaften mit 
Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes bis hin zur gemeinsamen Definition von 
gezielteren Qualifizierungsstrategien für die Menschen mit Behinderung zur 
Vorbereitung auf einen Einsatz auf Außenarbeitsplätzen bieten Möglichkeiten, neben 
der Übernahme kompletter Problemlösungen, z.B. in der Industrie, unter Nutzung 
behinderter Menschen, die Verlagerung von Fertigungen ins Ausland zu verhindern. Der 
Erhalt der „einfachen“ Arbeitsplätze in den Unternehmen kann auch dazu beitragen, 
Aufträge für WfbM sicherzustellen. 
 
Thüringer WfbM können auch, unter Beachtung der vorgenannten Kompetenzen, beim 
integrativen Arbeiten mit gewerblichen Mitarbeitern in den WfbM komplexe Aufträge der 
Industrie und des Handels bewältigen. Hier findet sich auch der Ansatz der WfbM 
wieder, sich für weitere Zielgruppen zu öffnen, wie z.B. ältere Arbeitslose, mit und ohne 
einer Behinderung, die ihre Erfahrungen mit einbringen, aber auch Jugendliche ohne 
Schulabschluss oder mit Migrationshintergründen, leistungsgeminderte bzw. älter 
werdende Personen oder Menschen mit sozialen Behinderungen. 
Dieses Konzept der Idee einer umfassenden Integration, durch Mischung von Teams, 
bietet den WfbM in Thüringen die Möglichkeit, einerseits auf die Rahmenbedingungen 
der globalisierten Wirtschaft zu reagieren, anderseits auch den Lebensraum WfbM für 
Menschen mit hohem Hilfebedarf in der WfbM zu erhalten. WfbM sind für die erwei-
terten Zielgruppen bereit und können dafür eine Reihe von Leistungen einbringen wie: 
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�  Berufliche Qualifizierung und Förderung für diese Zielgruppen bei gleichzeitiger 
 Integration 
�  Konkrete arbeitsmarktorientierte Qualifizierung zur Vermittlungsfähigkeit für den 
 allgemeinen Arbeitsmarkt 
�  Übernahme von unterstützenden Dienstleistungen zur Eingliederung von Personen 
 mit Hilfebedarf in das Arbeitsleben 
�  Angebote von Arbeitsmöglichkeiten für Arbeitssuchende nach SGB II und III 
 (§16 und § 17 SGB II) 
 
WfbM bieten in dem dargestellten System die Möglichkeit einer Netzwerkfunktion in 
Verbindung mit den Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes sowie eigenen 
Arbeitsmarktprojekten bspw. Integrationsunternehmen und den Arbeitsmarktakteuren 
wie der Bundesagentur für Arbeit, den Argen usw.. Sie können hier als Kompetenz-
zentren tätig sein, ggf. auch in Verbindung mit eigenen Vermittlungsagenturen, um die 
Vermittlungsfähigkeit zu erhöhen. 
 
 
4. Netzwerkpartner 
 
Ein Soziales Netzwerk ist eine gezielte, gewollte lose Form der Organisiertheit von 
zielbezogenen Organisationen, wie informelle Zusammenschlüsse von Verbänden, von 
Menschen die durch das Netzwerk einen Vorteil erfahren oder sich erhoffen. 
 
Für uns ist Netzwerkarbeit ein Schlüsselbegriff moderner sozialer Arbeit zu Gunsten von 
Menschen mit Behinderungen und seelischen Erkrankungen oder zum Ausgleich 
sozialer Handicaps und Benachteiligungen. 
 
Durch unsere Kooperationen und Vernetzungen wird auf ein breites Angebot von 
personellen sowie institutionellen Ressourcen zugegriffen um personenzentriert den 
optimale Hilfebedarf festzustellen und zu organisieren. Netzwerkarbeit ist somit für die 
Werkstätten Thüringens eine Methode zur Umsetzung definierter Zielvorstellungen 
innerhalb unserer Zielgruppe und/ oder unseres Sozialraumes. 
 
Dabei steht die fortlaufende Evaluation und Qualitätsentwicklung von lokaler 
Netzwerkarbeit im Focus unserer Arbeit. Bereits auf verschiedenen Ebenen (Planungs-, 
Träger-, lokale Handlungs- und Betroffenenebene) sind bewährte Netzwerke in 
Thüringen aktiv, z.B. die Planungskommission, Fachausschüsse, Hilfeplankonferenzen, 
LAG- WfbM, Bietergemeinschaften, Arbeitsgemeinschaften. 
 
Um die Konzepte, Leistungen und Know how der Werkstätten als Netzwerkakteur für 
behinderte Menschen intensiver einzubringen und zu nutzen, erfolgt eine 
Zusammenarbeit mit den nachfolgend genannten Partnern auf der jeweils notwendigen 
örtlichen und/ oder überörtlichen Ebene. 
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Als Netzwerkpartner in Thüringen kommen dabei unter anderem in Frage: 
�  LIGA der freien Wohlfahrtspflege und deren Projekt- und Steuerungsgruppen, 
�  Thüringer Ministerium für Soziales und Familie, 
�  Thüringer Landesverwaltungsamt als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, 
�  Gemeinsame Kommission, 
�  Planungskommission, 
�  örtliche Sozialhilfeträger, WfbM’s, 
�  Rentenversicherungsträger, 
�  Bundesagentur für Arbeit, 
�  Integrationsamt und IFD’s, 
�  Verbände und Dachverbände der Träger der WfbM’s und deren Facharbeitsgruppen, 
�  Schulen und Schulträger aller Bildungsformen, Bildungsträger 
�  Vereine, Stiftungen und Verbände der örtlichen und überörtlichen Sozialarbeit 

(insbesondere Verbände für Menschen mit Behinderung), Selbsthilfegruppen 
�  Betreuungsbehörden und –vereine, 
�  Fachärzte und –kliniken, 
�  externe Fördergeber (z.B. Aktion Mensch, Lotto Thüringen, GfAW, nationale und 

europäische Förderprogramme), 
�  Unternehmen aus Wirtschaft, Handwerk und Gewerbe, 
�  Wirtschaftsverbände, 
�  Sozialausschuss des Landes- und Bundestages, 
�  Elternvereinigungen, Thüringer Landeselternbeirat, 
�  Werkstatträte 
 
Netzwerkarbeit soll dem Ziel dienen, Aufgaben, Wissen und andere Ressourcen der 
verschiedenen Akteure zusammenzutragen, in einen neuen übergreifenden Kontext 
unterschiedlicher Problemwahrnehmungen und Interessen einzubringen und über 
Sektorengrenzen hinweg neue Lösungsansätze zu Unterstützung der behinderten 
Menschen zu entwickeln. Als ein sehr gutes Beispiel dafür wäre an dieser Stelle das 
Projekt „Aktion 1000 – Unterstützte Beschäftigung“ in Baden-Württemberg zu nennen. 
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5. Kompetenzzentren in Thüringen 
 
Die Kompetenzzentren sind die anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen in 
Thüringen: 
 
1. Anerkannte Werkstatt "Pleißenaue" der Lebenshilfe Altenburg e.V. 
 Am Fünfminutenweg Süd Nr. 11 
 04603 Windischleuba 
 

 Telefon:  03447 – 85290 
 Fax:  03447 – 81172 
 E - Mail:   lebenshilfe-altenburg@t-online.de  
 Internetadresse: www.lebenshilfe-altenburg.de 
 
2. B. Paulus GmbH 
 Gewerbegebiet Nord 
 Am Fliegerhorst 21 
 99947 Bad Langensalza 
 

 Telefon:  03603 – 864128 
 Fax:  03603 – 864155 
 E - Mail:   yvonne_nonnenmacher@b-paulus.de  
 Internetadresse: www.wfbm-paulus.de  
 
3. Bodelschwingh-Hof Mechterstädt e.V. 

Gleicher Weg 1-10 
99880 Mechterstädt 
 

Telefon:  03622 – 915 0 
Fax:  03622 – 915159 
E - Mail:  service@bodelschwingh-hof.de  

 Internetadresse: www.bodelschwingh-hof.de  
 
4. CJD Erfurt 
 Erfurter Werkstätten 
 Donaustraße 2A 
 99089 Erfurt 
  

 Telefon:  0361 – 7834 3 
 Fax:  0361 – 7834 445 
 E - Mail:   cjd.erfurt@cjd.de  
 Internetadresse: www.cjd-erfurt.de  
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5. Christophoruswerk Erfurt gGmbH 
 Christophorus-Werkstätten Erfurt 
 Allerheiligenstraße 8 
 99084 Erfurt 
  

 Telefon:  0361 – 600500 
 Fax:  0361 – 6005011 
 E - Mail:  mail@christophoruswerk.de  
 Internetadresse: www.christophoruswerk.de  
 
6. Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH 
 Altengesees 29 
 07368 Remptendorf 
  

 Telefon:  036643 – 300 
 Fax:  036643 – 30121 
 E - Mail:  gb2@diakonie-wl.de  
 Internetadresse: www.diakonie-wl.de  
 
7. Diakoniewerk der Superintendenturen Sonneberg und Hildburghausen / Eisfeld e.V. 
 Köppelsdorfer Strasse 157 
 96515 Sonneberg 
 

Telefon:  03675 – 4091 110 
Fax:  03675 – 4091 115 
E - Mail:   sekretariat.son@diakoniewerk-son-hbn.de  

 Internetadresse: www.diakoniewerk-son-hbn.de  
 
8. Diakonie-Verbund Eisenach gem. GmbH 
 Eisenacher Werkstatt 
 Altstadtstraße 28 
 99817 Eisenach 
  

 Telefon:  03691 – 7452640 
 Fax:  03691 – 74521616 
 E - Mail:  m.wolfram@diakonie-verbund.net  
 Internetadresse: www.diakonie-verbund.de 
 
9. Diakonische Behindertenhilfe Bad Salzungen Schmalkalden e. V. 
 Im Beierstal 10 
 98596 Trusetal 
  

Telefon:  036840 – 840 
Fax:  036840 – 8433 
E - Mail:  info@diakonische-behindertenhilfe.de  
Internetadresse: www.diakonische-behindertenhilfe.de 
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10. Eichsfelder Werkstätten 
 Auf der Rinne 32 
 37308 Heilbad Heiligenstadt 
 

Telefon:  03606 – 5906 0 
Fax:  03606 – 5906 60 
E - Mail:  info@eichsfelder-werkstaetten.de  
Internetadresse: www.eichsfelder-werkstaetten.de  

 
11. Gut Sambach gGmbH 
 Gutsstraße 1 
 99974 Mühlhausen 
 

 Telefon:  03601 – 851150 
 Fax:  03601 – 448742 
 E-Mail:   gut-sambach@t-online.de  
 Internetadresse: www.gut-sambach.de 
 
12. Holzlandwerkstätten 
 Arbeiter-Samariter-Bund KV SHK e.V. 
 Jugendwaldheim 18 
 07639 Bad Klosterlausnitz 
 

Telefon:  036601 – 9274 0 
Fax:  036601 – 9274 11 
E - Mail:  info@asb-shk.de  
Internetadresse: www.asb-shk.de  

 
13. Lebensgemeinschaft Wickersdorf e.V. 
 Wickersdorf 1 
 07422 Saalfelder Höhe 
 

 Telefon:  036736 – 3300 
 Fax:  036736 – 33014 
 E - Mail:  wfbm@lebensgemeinschaft-wickersdorf.com  
 Internetadresse: www.lebensgemeinschaft-wickerdorf.com 
 
14. Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Leinefelde-Worbis e.V. 
 Ernemannstr. 6 
 37327 Leinefelde-Worbis 
 

 Telefon:  03605 – 2009930 
 Fax:  03605 – 2009999 
 E - Mail:  info@lebenshilfe-worbis.de  Internetadresse:
 www.lebenshilfe-worbis.de 
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15. Lebenshilfewerk Ilmenau/ Rudolstadt e.V. 
 anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen 
 Ziolkowskistraße 18 
 98693 Ilmenau 
 

 Telefon:  03677 – 8468 0 
 Fax:  03677 – 8468-39 
 E - Mail:  info@lhw-il-ru.de 
 Internetadresse: www.lebenshilfewerk-ilmenau-rudolstadt.de  
 
16. LebenshilfeWerk Meiningen gGmbH 
 Wolfsgrube 3 
 98617 Meiningen 
 

 Telefon:  03693 – 884731 
 Fax:  03693 – 884777 
 E - Mail:  postanuns@lebenshilfe-meiningen.de  
 Internetadresse: www.lebenshilfe-meiningen.de  
 
17. Lebenshilfewerk Weimar / Apolda e.V. 
 Belvederer Allee 19 
 99425 Weimar 
 

 Telefon:   03643 – 54 04 0 
 Fax:  03643 – 54 04 30 
 E - Mail:   info@lhw-we-ap.de  
 Internetadresse: www.lebenshilfewerk-weimar-apolda.de 
 
18. Lebenshilfe Werkstätten Gera gGmbH 
 Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen 
 Carl-Zeiss-Straße 9 
 07552 Gera 
 

 Telefon:  0365 – 43791 21 
 Fax:  0365 – 43791 50 
 E - Mail:  info@lebenshilfe-gera.de  
 Internetadresse: www.lebenshilfe-gera.de  
 
19. Marienstift Arnstadt 
 Werkstatt am Kesselbrunn 
 Am Kesselbrunn 46 b 
 99310 Arnstadt 
 

Telefon:  03628 – 6114 0 
Fax:  03628 – 6114 30 
E - Mail:   leitung@wak-arnstadt.de  
Internetadresse: www.ms-arn.de  
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20. Markus-Gemeinschaft e.V. 
 Hauptstraße 1 
 06577 Hauteroda 
 

 Telefon:  034673 – 736910 
 Fax:  034673 – 736915 
 E - Mail:  info@gutshof-hauteroda.de  
 Internetadresse: www.gutshof-hauteroda.de 
 
21. Mühlhäuser Werkstätten für Behinderte e.V. 
 Treffurter Weg 14A 
 99974 Mühlhausen 
 

Telefon:  03601 – 4881 0 
Fax:  03601 – 4881 81 
E - Mail:  sekretariat@muehlhaeuser-werkstaetten.de 
Internetadresse: www.muehlhaeuser-werkstaetten.de  

 
22. Nordthüringer Lebenshilfe gemeinnützige GmbH 
 Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen 
 Hinter der Steinmühle 6 
 99734 Nordhausen 
 

Telefon:  03631 – 928 0 
Fax:  03631 – 928-280 
E - Mail:  werkstatt@nordthueringer-lebenshilfe.de  
Internetadresse: www.nordthueringer-lebenshilfe.de 

 
23. Pößnecker Werkstätten gGmbH 
 Naßäckerstraße 15 
 07381 Pößneck 
 

Telefon:  03647 – 5051 0 
Fax:  03647 – 5051 28 
E - Mail:  info@wfbm-awo.de  
Internetadresse: www.awo-sok.de 

 
24. Rehabilitationszentrum Stadtroda gGmbH 
 Roda-Werkstatt 
 Taschenweg 2 
 07646 Stadtroda 
 

Telefon:  036428 – 5400 0 
Fax:  036428 – 5400 29 
E - Mail:   info@roda-werkstatt.de  
Internetadresse: www.roda-werkstatt.de 
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25. Rennsteig Werkstätten 
 gemeinnützige GmbH 
 Am Herrnberg 16 
 98724 Neuhaus am Rennweg 
 

 Telefon:  03679 – 7927 0 
 Fax:  03679 – 7927 27 
 E - Mail:  info@rennsteig-werkstaetten.de  
 Internetadresse: www.rennsteig-werkstaetten.de  
 
26. Saale Betreuungswerk der Lebenshilfe Jena gGmbH 
 August – Bebel – Straße 24 
 07743 Jena 
 

 Telefon:  03641 – 46 13 0 
 Fax:   03641 – 46 13 1066 
 E - Mail:  info@sbw-jena.de  
 Internetadresse: www.sbw-jena.de  
 
27. Schleizer Werkstätten gGmbH 
 Komtursteig 6 
 07907 Schleiz 
 

 Telefon:  03663 – 424 34 0 
 Fax:  03663 – 424 34 41 
 E - Mail:  info@schleizer-werkstaetten.de  
 Internetadresse: www.schleizer-werkstaetten.de 
 
28. St. Johannesstift Ershausen 
 Werkstatt für behinderte Menschen 
 Unterhof 154 
 37308 Schimberg 
 

 Telefon:  036082 – 454 201 
 Fax:  036082 – 454 292 
 E - Mail:  info@johannesstiftershausen.de 
 Internetadresse: www.johannesstiftershausen.de 
 
29. Stiftung Finneck 
 Am Unterwege 4 
 99610 Sömmerda 
 

 Telefon:  03634 – 3208 30 
 Fax:  03634 – 3208 55 
 E - Mail:  finneck-werkstaetten@stiftung-finneck.de 
 Internetadresse: www.stiftung-finneck.de  
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30. Schleusinger Reha-Werkstätten 
 Schleusinger Straße 15 
 98667 Nahetal-Waldau / OT Oberrod 
 

Telefon:  036878 – 206250 
Fax:  036878 – 206268 
E - Mail:  info@reha-schleusingen.de 
Internetadresse: www.reha-schleusingen.de  

 
31. Suhler Werkstätten g GmbH 
 Weidbergstraße 2 
 98527 Suhl 
 

Telefon:  03681 – 8930 0 
Fax:  03681 – 8930 19 
E - Mail:  info@suhler-werkstaetten.de  
Internetadresse: www.suhler-werkstaetten.de  

 
32. Vogtlandwerkstätten gGmbH Greiz 
 Hauptwerkstatt 
 Greizer Straße 1 
 07957 Langenwetzendorf 
 

 Telefon:  036625 – 606 0 
 Fax:  036625 – 606 10 
 E - Mail:  info@vogtlandwerkstaetten.de  
 Internetadresse: www.vogtlandwerkstaetten.de 
 
 
6. Fazit und Ausblick 
 
Werkstätten sind offen für die Aufgaben der Zukunft und modifizieren dazu ihre 
Angebote bzw. schaffen neue Module für einen breiten Klientenkreis. Durch persönliche 
Hilfebedarfsplanungen wird der Bedarf des Einzelnen bestimmt und das individuelle 
Angebot der Werkstätten im Verbund mit den Netzwerkpartnern der Region und der 
Wirtschaft erstellt. Ob über das Persönliche Budget oder die komplexen 
Eingliederungshilfen in teilstationären oder stationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe, es steht immer die Integration und Inklusion des Menschen mit 
Behinderung im Mittelpunkt unseres Handelns. Nicht das Angebot bestimmt den Markt, 
sondern der Bedarf unserer Kunden, im sozialen wie im wirtschaftlichen Sinne. Die 
finanziellen Mittel, die Bund und Freistaat seit Jahren in die Werkstättenlandschaft 
investiert haben, sind gut angelegt und Garanten für eine verlässliche 
Behindertenarbeit. 
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WfbM’s sind die wettbewerbsfähigen Kompetenzträger der Gegenwart und der Zukunft 
in Sachen Bildung und Arbeit für Menschen mit Behinderungen, psychischen 
Erkrankungen und / oder sozialen Benachteilungen. 
 
Dies bestätigt ebenso der Inhalt des Koalitionspapiers der Regierungsparteien 
Thüringens mit der Feststellung: „Die Behindertenwerkstätten sind fester Bestandteil der 
Thüringer Behindertenpolitik. CDU und SPD schätzen die Arbeit der Werkstätten für 
behinderte Menschen und werden sie auch weiterhin unterstützen.“ 
 
Intensive, jahrzehntelange Erfahrungen in der professionellen Betreuung von Menschen 
mit Hilfebedarf, qualifiziertes Fachpersonal und die erforderliche Infrastruktur und 
Kontakte zu Wirtschaft und Gewerbe sichern eine einzigartige, klientenbezogene 
Leistungsverfügbarkeit aller Hilfeformen. 
 
Das inklusive „Kompetenzzentrum WERKSTATT für Bildung und Arbeit“ ist unsere 
Antwort auf die geplanten sozialrechtlichen Veränderungen und die differenzierten 
Anforderungen der nächsten Jahre. 
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GLOSSAR / LITERATURHINWEISE 

1. Begriffsbestimmungen der BAG- WfbM: 

Integrationsfirma / Integrationsprojekt 
Definition in § 132 Abs. 1 SGB IX: 
Integrationsprojekte sind rechtlich und wirtschaftlich selbständige Unternehmen 
(Integrationsunternehmen) oder unternehmensinterne oder von öffentlichen 
Arbeitgebern im Sinne des § 71 Abs. 3 geführte Betriebe (Integrationsbetriebe) 
oder Abteilungen (Integrationsabteilungen) zur Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, deren Teilhabe an einer sonstigen 
Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf Grund von Art oder Schwere 
der Behinderung oder wegen sonstiger Umstände voraussichtlich trotz 
Ausschöpfens aller Fördermöglichkeiten und des Einsatzes von Integrations-
fachdiensten auf besondere Schwierigkeiten stößt. 
 
Außenarbeitsgruppe / Außenarbeitsplatz 
Grundlage in § 136 Abs.1 SGB IX 
Definiert in § 5 WVO 
 
a) § 5 Abs. 1: 
Die Werkstatt soll über ein möglichst breites Angebot an Arbeitsplätzen verfügen, 
um Art und Schwere der Behinderung, der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit, 
Entwicklungsmöglichkeit sowie Eignung und Neigung der behinderten Menschen 
soweit wie möglich Rechnung zu tragen. 
hierunter lassen sich auch dauerhaft ausgelagerte Arbeitsplätze verstehen. 
 
b) § 5 Abs. 4: 
Der Übergang von behinderten Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist 
durch geeignete Maßnahmen zu fördern, insbesondere auch durch die Einrichtung 
einer Übergangsgruppe mit besonderen Förderangeboten, Entwicklung individueller 
Förderpläne sowie Ermöglichung von Trainingsmaßnahmen, Betriebspraktika und 
durch eine zeitweise Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeitsplätzen. Dabei hat die 
Werkstatt die notwendige arbeitsbegleitende Betreuung in der Übergangsphase 
sicherzustellen und darauf hinzuwirken, dass der zuständige Rehabilitationsträger 
seine Leistungen und nach dem Ausscheiden des behinderten Menschen aus der 
Werkstatt das Integrationsamt, gegebenenfalls unter Beteiligung eines Integrations-
fachdienstes, die begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben zu erbringen. Die 
Werkstatt hat die Bundesagentur für Arbeit bei der Durchführung der vorbereiten-
den Maßnahmen in die Bemühungen zur Vermittlung auf den allgemeinen Arbeits-
markt einzubeziehen. 
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Dazu eine Auslegung nach den Werkstattempfehlungen Nr. 4.3.3: 
a) Die Werkstatt hat nach § 136 Abs. 1 Satz 4 SGB IX i. V. m. § 4 Abs. 2 und § 5 
Abs. 1 WVO über ein breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen zu 
verfügen, um den Bedürfnissen der behinderten Menschen Rechnung zu tragen, 
die nach Art und Schwere der Behinderung, der Leistungsfähigkeit, Entwicklungs-
möglichkeit sowie Eignung und Neigung unterschiedlich sind. 

Infolge dieser fachlichen Anforderung haben die Werkstätten in den letzten Jahren 
unterschiedlich gestaltete Formen des Platzangebots entwickelt. So sind die 
behinderten Menschen zwar überwiegend in eigenen Betriebsstätten der 
Werkstattträger im engen räumlichen Verbund mit den begleitenden Diensten unter 
einem Dach beschäftigt, viele Werkstätten verfügen jedoch auch über 
Beschäftigungsplätze an ausgelagerten Einsatzorten. 

Plätze an ausgelagerten Einsatzorten können z. B. s ein: 
�  Stellen in Arbeitsgruppen, die für den Träger der Werkstatt, für andere 

Einrichtungen oder sonstige Dritte außerhalb des Werkstattgebäudes 
Dienstleistungen erbringen (Dienstleistungsgruppen), insbesondere im Bereich 
der Landschafts- und Gartenpflege oder der Hauswirtschaft, 

�  Arbeitsplätze in Betriebsstätten Dritter 
 
Im Einzelnen kommen auf der Grundlage einer detaillierten Vereinbarung zwischen 
der Werkstatt und dem Betrieb in Betracht: 
 
a) Beschäftigung in Gruppen mit Fachkräften (Außena rbeitsgruppe) 
Die Außenarbeitsgruppe übt ihre Beschäftigung als in sich geschlossene Gruppe 
aus. In der Regel repräsentiert die Fachkraft die Werkstatt und ist Ansprechpartner 
für den Betrieb. Sie nimmt vor Ort gegenüber den behinderten Menschen alle 
Aufgaben eines Gruppenleiters wahr. Alle Mitglieder der Außenarbeitsgruppe 
haben vollen Zugang zu den begleitenden Angeboten der Werkstatt. 
 
b) Beschäftigung einzelner behinderter Menschen 
 (ausgelagerter Arbeitsplatz) 
�  als befristete Maßnahme zum Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

(§ 5 Abs. 4 WVO); Näheres hierzu s. Tz. 7.2.5 
�  als weitergehende Maßnahme 
 
Anders als bei zielgerichteten befristeten Maßnahmen zum Übergang auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt kommen hierfür behinderte Menschen in Betracht, die 
zwar wegen ihrer Behinderung nicht oder noch nicht auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt beschäftigt sein können, für die jedoch diese Form der Beschäftigung 
die optimale Eingliederung in das Arbeitsleben und die derzeit höchst erreichbare 
Normalität darstellt. Es handelt sich bei dieser Beschäftigungsform primär nicht um 
eine Maßnahme im Sinne von § 5 Abs. 4 WVO, sondern um eine besondere 
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Ausgestaltung der in § 5 Abs. 1 WVO enthaltenen fachlichen Anforderung an die 
Werkstatt, über ein möglichst breites Angebot an Arbeitsplätzen zu verfügen. Durch 
regelmäßige Überwachung muss jedoch ausgeschlossen werden, dass diese Form 
der Beschäftigung missbraucht wird, um Arbeitsverhältnisse im Rechtssinne zu 
vermeiden. Diese Fälle sollten daher in regelmäßigen Abständen im 
Fachausschuss der Werkstatt erörtert werden (s. Tz. 5.2.1 letzter Absatz). 
 
Auch bei einer Beschäftigung an ausgelagerten Einsatzorten sind sämtliche 
Anforderungen an die Werkstatt nach dem SGB IX und der WVO von ihr zu 
erfüllen. Den dort arbeitenden behinderten Menschen muss der Zugang zu bzw. die 
Teilnahme an sämtlichen der Werkstatt rechtlich vorgeschriebenen Maßnahmen 
und Angeboten offen stehen. Auch wird die Rechtsstellung des behinderten 
Menschen zur Werkstatt durch den Einsatz auf einem externen 
Beschäftigungsplatz nicht berührt. 
 
Zeitweise Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeitspl ätzen 
Die Beschäftigung eines behinderten Menschen auf einem ausgelagerten 
Arbeitsplatz des Arbeitsbereiches der Werkstatt in einem Betrieb des allgemeinen 
Arbeitsmarktes ist grundsätzlich als eine Maßnahme zur Vorbereitung bzw. 
konkreten Anbahnung des Übergangs in ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu konzipieren. 
 
Ausgelagerte Arbeitsplätze, die mit dieser Zielsetzung eingerichtet werden, bieten 
dem behinderten Menschen die Möglichkeit, sich unter den Rahmenbedingungen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes, aber unter Hilfestellungen und dem Schutz der 
Werkstatt, deren Beschäftigter er bei unveränderter Rechtsstellung (§ 138 SGB IX, 
Tz. 8) weiterhin ist, bei seinem potenziellen künftigen Arbeitgeber die berufsprak-
tischen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen zu erwerben, die erforderlich sind, 
um aus der Werkstatt formal ausscheiden und ein Arbeitsverhältnis auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt eingehen zu können. 
 
Die Zielsetzung solcher ausgelagerten Arbeitsplätze erfordert zwangsläufig eine 
zeitliche Befristung, binnen der eine Klärung über den endgültigen Wechsel aus der 
Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt herbeigeführt werden muss. Ein 
zeitlicher Rahmen für diese Maßnahme ist in der WVO nicht vorgegeben; die Dauer 
der zeitweisen externen Beschäftigung ist vielmehr individuell festzulegen. 
Erfahrungsgemäß ist in der Regel ein Zeitraum von 12 Monaten ausreichend, eine 
längere Zeitspanne ist aber in begründeten Fällen durchaus möglich. Kommt ein 
Arbeitsverhältnis innerhalb der festgelegten Zeit mit dem Betrieb, in dem der 
behinderte Mensch auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz der Werkstatt beschäftigt 
wird, nicht zustande, ist diese Maßnahme zu beenden und der Beschäftigte kehrt 
auf einen Arbeitsplatz innerhalb des Werkstattgebäudes oder einer 
Außenarbeitsgruppe zurück. 
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Die Einrichtung von ausgelagerten Arbeitsplätzen für eine zeitweise Beschäftigung 
von behinderten Menschen aus Werkstätten in einem Integrationsprojekt ist 
abzulehnen. Auch wenn Integrationsprojekte i. S. von § 132 SGB IX dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt zuzurechnen sind, so ist doch zu bedenken, dass ihre 
Aufgabenstellung nach § 133 SGB IX u. a. mit der Zielsetzung einer zeitweisen 
Beschäftigung auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz i. S. von § 5 Abs. 4 WVO 
identisch ist, nämlich Vorbereitung auf die Beschäftigung im Projekt. Die 
Vorbereitung auf eine Beschäftigung in einem Integrationsprojekt ist somit eine 
eigenständige Maßnahme nach § 33 Abs. 3 Nr. 2 i. V. m. § 133 SGB IX, die im 
Rahmen der Möglichkeiten nach § 134 SGB IX sowie den nach leistungsrechtlichen 
Vorschriften der gegenüber dem Sozialhilfeträger vorrangigen Rehabilitationsträger 
zu finanzieren ist. Die Beschäftigung in einem Integrationsprojekt setzt, sofern sie 
nicht im Rahmen eines Praktikums erfolgt, voraus, dass der behinderte Mensch mit 
Beginn der Maßnahme aus der Werkstatt ausscheidet. 
 
Durch die zeitweise Beschäftigung eines behinderten Menschen auf einem 
ausgelagerten Arbeitsplatz in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes wird 
die Verantwortlichkeit der Werkstatt und des vor Beginn der Maßnahme für die 
Leistungserbringung in der Werkstatt zuständigen Rehabilitationsträgers gegenüber 
dem Beschäftigten nicht eingeschränkt. 
 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zwischen dem Werkstattträger und dem 
Betrieb schriftlich festzulegen. Insbesondere bedarf es verbindlicher Regelungen 
�  zu Fragen des Einsatzes des behinderten Menschen im Betrieb und zur 

Ausgestaltung des dortigen Arbeitsplatzes, 
�  zur Aufsicht, zu Weisungsrechten und Pflichten, 
�  zur Sicherung der arbeitsbegleitenden Betreuung des Beschäftigten am Arbeitsplatz 

und zum Einsatz der begleitenden Dienste der Werkstatt sowie zur Teilnahme des 
behinderten Menschen an allgemeinen Angeboten der Werkstatt, 

�  zu Interventionsmöglichkeiten der Werkstatt, 
�  zu Fragen, die zur Erfüllung des Werkstattvertrages gehören, insbesondere die 

Wahrung der Rechte des behinderten Menschen (§§ 138, 139 SGB IX, §§ 13, 14 
WVO; WMVO), 

�  zu möglichen Ergänzungen zur gesetzlichen Unfallversicherung der Werkstatt, 
�  zur Beteiligung von Mitarbeitern des Betriebes bei der Erfüllung bestimmter 

Aufgaben der Werkstatt (z. B. praktische Anleitung und Schulung des behinderten 
Menschen am Arbeitsplatz). 

 
Der Fachausschuss kann aus § 5 Abs. 5 WVO das Recht auf Unterrichtung über 
den Inhalt der entsprechenden vertraglichen Regelungen ableiten und sollte 
hiervon wegen seiner Verantwortung gegenüber dem behinderten Menschen 
Gebrauch machen. Im Übrigen gehört es zu den Aufgaben des Fachausschusses, 
im Rahmen seiner fachlichen Begleitung der übergangsfördernden Maßnahmen 
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darauf zu achten, dass ein Missbrauch dieser Beschäftigungsform durch den 
externen Betrieb unterbleibt. 
 
Die Werkstatt hat während der zeitweisen Beschäftigung auf einem ausgelagerten 
Arbeitsplatz Anspruch auf die nach § 41 Abs. 3 SGB IX i. V. m. §§ 75 ff. SGB XII 
vereinbarte Vergütung. Die Leistungspflicht des Rehabilitationsträgers endet erst 
mit der Begründung eines Arbeitsverhältnisses zwischen dem behinderten 
Menschen und dem Betrieb. 
 
Übergang aus Dienstleistungs- und Außenarbeitsgrupp en 
Dienstleistungsgruppen arbeiten häufig mit starken Außenkontakten. Diese bieten 
den Beschäftigten in besonderer Weise Chancen zum Kennen lernen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes und eröffnen der Werkstatt so die Möglichkeit, einzelne 
Gruppenmitglieder gezielt für einen Arbeitsplatz vorzubereiten. 
 
In Außenarbeitsgruppen kann ebenfalls die Fähigkeit eines behinderten Menschen, 
einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einzunehmen, getestet und 
vorbereitet werden. Das gegenseitige Kennen lernen und die Einbindung in den 
Betrieb erleichtert den Wechsel aus der Werkstatt auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt. 
 
Die Beschäftigung in Dienstleistungs- und Außenarbeitsgruppen bildet eine gute 
Basis für die Anbahnung eines Betriebspraktikums oder einer befristeten 
Probebeschäftigung (§ 238 SGB III) mit der Zielsetzung, ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu begründen. 
 
Es gilt, diese Möglichkeiten zu nutzen und potenzielle Arbeitgeber - ggf. unter 
Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit oder eines Integrationsfachdienstes 
und des zuständigen Integrationsamtes - zum Abschluss eines Arbeitsvertrages mit 
einem behinderten Menschen zu motivieren. Im Übrigen sollte in regelmäßigen 
Abständen - erforderlichenfalls auf Initiative des zuständigen Trägers der Sozial-
hilfe - im Fachausschuss die Frage erörtert werden, ob und wie eine Außenarbeits-
gruppe in einem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarkts als Vorstufe für eine 
Integrationsabteilung in diesem Betrieb konzipiert bzw. in eine solche umgewandelt 
werden könnte (§ 133 Abs. 1 SGB IX). 
 
Alternative Beschäftigung 
Dieser Begriff ist nicht definiert. Darunter werden im allgemeinen Sprachgebrauch 
mittlerweile alle Formen der Beschäftigung für den anspruchsberechtigten 
Personenkreis verstanden, die außerhalb der Werkstatt erbracht werden - bzw. 
erbracht werden sollten, könnten etc. 
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Zuverdienstprojekt / Zuverdienstfirma 
Schätzungen kommen zu dem Ergebnis, dass 30 bis 40 Prozent der 
Psychiatrieerfahrenen in Deutschland Arbeits- und Trainingsmöglichkeiten 
benötigen, die zum Teil deutlich unter 15 Wochenstunden liegen und in den 
Anforderungen an ihre individuelle Leistungsfähigkeit angepasst sind. Eine 
Möglichkeit diese Anforderung zu erfüllen, sind Zuverdienstplätze. Sie bieten 
angepasste Arbeitszeiten und Arbeitsanforderungen, Rücksichtnahme auf 
Leistungsschwankungen und Krankheitsausfälle, keine zeitliche Beschränkung der 
Beschäftigungsdauer und vor allem keinen Rehabilitationsdruck. Man geht einer 
individuell angemessenen Arbeit auf dem allgemeinen Markt nach. 
 
Die bestehenden Zuverdienstmöglichkeiten in Deutschland sind sehr 
unterschiedlich. Umgesetzt werden sie meist durch Integrationsprojekte nach SGB 
IX oder in Form von Arbeitsprojekten, die unter dem Dach eines Vereines oder in 
der Regel von stationären oder ambulanten Einrichtungen betreiben werden. Die 
konkreten Kriterien für die Modalitäten der Beschäftigung ergeben sich 
insbesondere aus der Zielgruppe sowie aus den vorhandenen Strukturen des 
jeweiligen Anbieters. 
 
Für die Gruppe der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die dauerhaft 
erwerbsbemindert sind und eine Erwerbsminderungsrente oder Grundsicherung 
beziehen, sind Zuverdienstplätze in Arbeitsprojekten und Zuverdienstfirmen 
besonders sinnvoll. In aller Regel sind ihre Chancen auf einen Minijob auf dem 
Arbeitsmarkt auch deshalb gering, weil in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit auch im 
Sektor der geringfügigen Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ein 
enormer Verdrängungswettbewerb zu verzeichnen ist. Und: Neben der Teilhabe am 
Arbeitsleben ist bei der Gruppe der erwerbsgeminderten Psychiatriebetroffenen 
häufig die Stabilisierung, die Förderung sozialer Kontakte und die 
Tagesstrukturierung von besonderer Bedeutung. Auch für den Personenkreis, 
deren Status hinsichtlich ihrer Erwerbsfähigkeit noch geklärt werden muss, können 
diese Beschäftigungs- und Arbeitsangebote besonders effiziente Möglichkeiten 
bieten. 
 
Mit dem Eintritt des Psychiatriebetroffenen in ein solches Arbeitsprojekt begründet 
sich nicht immer ein Arbeitsvertrag entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur 
geringfügigen Beschäftigung. Durchaus üblich ist ein Betreuungsvertrag mit 
entsprechenden Vereinbarungen zur Zahlung des Entgeltes, z. B. als »Aufwands-
entschädigung«. Üblich ist dies auch dann, wenn eine anteilige Finanzierung durch 
den zuständigen Kostenträger der Eingliederungshilfe erfolgt. Grundsätzlich ergibt 
sich die Möglichkeit einer solchen Finanzierung aus den § 11 und § 53 des SGB 
XII. 
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Bezieher von Arbeitslosengeld II 
Bezieher von Arbeitslosengeld II stehen grundsätzlich dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zur Verfügung. Durch entsprechende Vereinbarungen kann geregelt 
werden, dass besonders wenig belastbare und psychisch erkrankte ALG-II-
Bezieher die Angebote von projektgebundenen Zuverdienstmöglichkeiten mit dem 
Ziel der Hinführung zu Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation bzw. zur 
Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt nutzen können. Grundlage sind in 
diesen Fällen die Regelungen zu den »Arbeitsgelegenheiten« im § 16 SGB 11, den 
so genannten »1-Euro-Jobs«. 
 
Geringfügig Beschäftigte 
Selbstverständlich werden in Zuverdienstfirmen und Integrationsprojekten nach 
SGB IX Psychiatrieerfahrene im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung auch 
entsprechend der vom Gesetzgeber geschaffenen Regelungen beschäftigt. Hier 
besteht also ein regulärer Arbeitsvertrag mit entsprechenden Lohnzahlungen. Die 
so im Unternehmen angestellten, geringfügig beschäftigten Mitarbeiter mit 
psychischer Erkrankung arbeiten dann wöchentlich bis zu 14,75 Stunden. 
 
Bei aller Vielfalt haben die Projekte und Firmen, die Zuverdienstarbeitsplätze für 
Psychiatrieerfahrene anbieten, neben der besonderen Ausgestaltung der 
Arbeitsbedingungen folgendes gemeinsam: 
�  Es werden wirtschaftlich verwertbare Produkte hergestellt oder Dienstleistungen 

erbracht. 
�  Mindestens die unmittelbaren Kosten der Produktion bzw. der Dienstleistung und 

relevante Anteile der Entlohnung der Mitarbeiter müssen erwirtschaftet werden. 
�  Der Erwerbscharakter der Arbeit steht im Vordergrund. 
�  Die Entlohnung der Mitarbeiter ist an die Arbeitsleistung gekoppelt. 
 
Finanzierung 
Zuverdienstfirmen können in aller Regel ihren Aufwand nicht ausschließlich aus 
den Betriebserlösen decken, weil ein besonderer Aufwand für Anleitung und 
Betreuung der Mitarbeiter notwendig ist. Deshalb brauchen sie - wie die 
Integrationsprojekte nach SGB IX - einen finanziellen Nachteilsausgleich. Bisher 
gibt es allerdings nur in drei Bundesländern und einigen wenigen Kommunen 
Regelungen für Zuverdienstarbeitsplätze mit Nachteilsausgleichen: 
�  Die in Bayern geltenden Richtlinien orientieren sich an den Finanzierungsformen 

teilstationärer Einrichtungen, wie z. B. einer Tagesstätte oder einer WfbM. Anteilige 
Förderungen werden von den Regierungsbezirken und damit aus Landesmitteln 
getragen. 

�  In Berlin werden in den Zuverdienstfirmen anfallende Sach- und Personalkosten vom 
Land pauschal mitfinanziert. 

�  Die in Sachsen seit Anfang 2007 geltende Regelung zur anteiligen Förderung von 
Zuverdienstfirmen für Menschen mit Psychiatrieerfahrung orientiert sich an den 
Förderprinzipien für Integrationsprojekte. 
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�  Lokale Zuverdienstregelungen gibt es unter anderem in Bielefeld durch besondere 
Regelungen, für Empfänger von Arbeitslosengeld II oder in Mainz durch das 
Persönliche Budget. 

 
Zweckbetrieb 
Definition nach Abgabenordnung § 65 ff. (Zweckbetrieb ist ein Begriff aus dem 
Steuerrecht). 
 
§ 65 Zweckbetrieb 
Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn 
1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu dient, die 

steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu 
verwirklichen, 

2. die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden können 
und 

3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben derselben 
oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei 
Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar ist. 

 
§ 68 Einzelne Zweckbetriebe 
Zweckbetriebe sind auch:  
1.a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungsheime, Mahlzeitendienste, 

wenn sie in besonderem Maß den in § 53 genannten Personen dienen 
(§ 66 Abs. 3), 

1.b) Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Studentenheime, Schullandheime und 
Jugendherbergen, 

2.a) landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien, die der Selbstversorgung von 
Körperschaften dienen und dadurch die sachgemäße Ernährung und 
ausreichende Versorgung von Anstaltsangehörigen sichern, 

2.b) andere Einrichtungen, die für die Selbstversorgung von Körperschaften 
erforderlich sind, wie Tischlereien, Schlossereien, wenn die Lieferungen und 
sonstigen Leistungen dieser Einrichtungen an Außenstehende dem Wert 
nach 20 Prozent der gesamten Lieferungen und sonstigen Leistungen des 
Betriebes - einschließlich der an die Körperschaften selbst bewirkten - nicht 
übersteigen, 

3.a) Werkstätten für behinderte Menschen, die nach den Vorschriften des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch förderungsfähig sind und Personen Arbeitsplätze 
bieten, die wegen ihrer Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
tätig sein können, 

3.b) Einrichtungen für Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, in denen behinderte 
Menschen aufgrund ärztlicher Indikationen außerhalb eines Beschäftigungs-
verhältnisses zum Träger der Therapieeinrichtung mit dem Ziel behandelt 
werden, körperliche oder psychische Grundfunktionen zum Zwecke der 
Wiedereingliederung in das Alltagsleben wiederherzustellen oder die 
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besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubilden, zu fördern und zu 
trainieren, die für eine Teilnahme am Arbeitsleben erforderlich sind, und 

3.c) Integrationsprojekte im Sinne des § 132 Abs. 1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch, wenn mindestens 40 Prozent der Beschäftigten besonders 
betroffene schwerbehinderte Menschen im Sinne des § 132 Abs. 1 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind, 

4. Einrichtungen, die zur Durchführung der Blindenfürsorge und zur Durch-
führung der Fürsorge für Körperbehinderte unterhalten werden, 

5. Einrichtungen der Fürsorgeerziehung und der freiwilligen Erziehungshilfe, 
6. von den zuständigen Behörden genehmigte Lotterien und Ausspielungen, 

wenn der Reinertrag unmittelbar und ausschließlich zur Förderung 
mildtätiger, kirchlicher oder gemeinnütziger Zwecke verwendet wird, 

7. kulturelle Einrichtungen, wie Museen, Theater, und kulturelle Veranstal-
tungen, wie Konzerte, Kunstausstellungen; dazu gehört nicht der Verkauf von 
Speisen und Getränken, 

8. Volkshochschulen und andere Einrichtungen, soweit sie selbst Vorträge, 
Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art 
durchführen; dies gilt auch, soweit die Einrichtungen den Teilnehmern dieser 
Veranstaltungen selbst Beherbergung und Beköstigung gewähren, 

9. Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, deren Träger sich überwie-
gend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand oder Dritter oder aus der 
Vermögensverwaltung finanziert. Der Wissenschaft und Forschung dient 
auch die Auftragsforschung. Nicht zum Zweckbetrieb gehören Tätigkeiten, 
die sich auf die Anwendung gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse 
beschränken, die Übernahme von Projektträgerschaften sowie wirtschaftliche 
Tätigkeiten ohne Forschungsbezug. 

 
 
2. Arbeit und Förderung in den Werkstätten für behi nderte Menschen / 
    Literaturempfehlung 
 
„Glossar: Arbeit und Förderung in den Werkstätten für behinderte Menschen“ wurde 
aktualisiert und um fachspezifische Begriffe erweitert. Erstmals erschienen ist das 
Glossar zum Thema Arbeit und Förderung in den Werkstätten für behinderte Menschen 
im Mai 2005. Bereits nach kurzer Zeit hatte es sich zu einer praktischen Arbeitshilfe für 
Fachkräfte im Bereich Arbeits- und Berufsförderung in Werkstätten für behinderte 
Menschen (FAB) entwickelt und als Pflichtlektüre der Berufsgruppe etabliert. 
 
Das Glossar ist jedoch auch für all diejenigen interessant, die sich schnell und 
unkompliziert einen Überblick über die wichtigsten Fachbegriffe verschaffen möchten. 
Die ReferentInnen der „FAB-Kurse“ der Lebenshilfe NRW haben hierfür gemeinsam die 
für die Fortbildung als besonders relevant erachteten Fachbegriffe in möglichst knapper 
Form zusammengestellt. So hat man mit dieser Stichwortsammlung stets alle für den 
Arbeitsbereich wichtigen Begriffe zur Hand. 
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Zu bestellen über: 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung LV Nordrhein-Westfalen e.V.  
Abtstr. 21 
50354 Hürth 
Telefon: 0 22 33 / 93 245 – 0 
Telefax: 0 22 33 / 93 245 – 10 
E-Mail: landesverband@lebenshilfe-nrw.de  
 
ISBN 3-931106-25-X 
80 Seiten 
Preis: 8,00 € 
ab 10 Exemplaren: 7,50 € 
 
 
3. Integration von Menschen mit Behinderung / Liter aturempfehlung 
http://de.wikipedia.org/wiki/Teilhabe (siehe auch: Teilhabe (Behinderte Menschen)) 
 
Georg Feuser definiert Integration als „die gemeinsame Tätigkeit (Spielen / Lernen / 
Arbeit) am gemeinsamen Gegenstand / Produkt in Kooperation von behinderten und 
nichtbehinderten Menschen“. Integriert sind demzufolge Menschen mit Behinderung 
dann, wenn sie in Kommunikations- und Arbeitsgemeinschaften einbezogen sind. 
 
Im Falle einer zieldifferenten Integration gelten für Menschen mit Behinderung 
reduzierte Anforderungen oder Sonderbedingungen. Im Fall einer zielgleichen 
Integration erhalten Menschen mit Behinderung Nachteilsausgleiche (z. B. in Form 
verlängerter Bearbeitungszeiten bei Prüfungen für Menschen mit Sehbehinderung), 
damit sie das gemeinsame Ziel erfolgreich erreichen können. Im Fall einer zielgleichen 
Integration sind die Grenzen zu einer Förderung Schwächerer, mithin zur Inklusion, 
fließend. 
 
Vorschriften über schwerbehinderte Menschen, vor allem im Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB IX), regeln die Integration von Menschen mit Behinderung in 
das Arbeitsleben. Die Schwerbehindertenvertretung in Betrieben hat z. B. das Recht, 
den Abschluss einer Integrationsvereinbarung zu verlangen, den die Betriebsleitung mit 
der Schwerbehindertenvertretung und dem Betriebsrat bzw. dem Personalrat 
abschließen soll. Diese Regelungen beziehen sich unter anderem auf die 
Personalplanung, die Arbeitsplatzgestaltung, die Arbeitsorganisation und die Gestaltung 
des Arbeitsumfeldes. Weitere Regelungen zur angestrebten Beschäftigungsquote und 
Ausbildung behinderter Jugendlicher können getroffen werden. 
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Der Begriff Soziale Inklusion  beschreibt die gesellschaftliche Forderung, dass jeder 
Mensch in seiner Individualität akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollen Umfang 
an der Gesellschaft teilzuhaben. Unterschiede und Abweichungen werden im Rahmen 
der sozialen Inklusion bewusst wahrgenommen, aber in ihrer Bedeutung eingeschränkt 
oder gar aufgehoben. Ihr Vorhandensein wird von der Gesellschaft weder in Frage 
gestellt noch als Besonderheit gesehen. Das Recht zur Teilhabe wird sozialethisch 
begründet und bezieht sich auf sämtliche Lebensbereiche, in denen sich alle barrierefrei 
bewegen können sollen. 
 
Inklusion beschreibt dabei die Gleichwertigkeit eines Individuums, ohne dass dabei 
„Normalität“ vorausgesetzt wird. „Normal“ ist vielmehr die Vielfalt, das Vorhandensein 
von Unterschieden. Die einzelne Person ist nicht mehr gezwungen, nicht erreichbare 
Normen zu erfüllen, vielmehr ist es die Gesellschaft, die Strukturen schafft, in denen 
sich Personen mit Besonderheiten einbringen und auf die ihnen eigene Art wertvolle 
Leistungen erbringen können. Ein Beispiel für Barrierefreiheit ist, jedes Gebäude 
rollstuhlgerecht zu gestalten. 
 
Eine zentrale Bedeutung hat das Prinzip der Sozialen Inklusion in der UN-Behinderten-
rechtskonvention. In der Konvention wird auch die Zielsetzung eines verstärkten 
Zugehörigkeitsgefühls („enhanced sense of belonging“) aufgeführt. Der Begriff des 
Zugehörigkeitsgefühls gehörte bislang nicht zum etablierten Vokabular des 
Menschenrechtsdiskurses. Er steht symbolisch für eine spezifische Stoßrichtung der 
Behindertenkonvention, die gegen die Unrechtserfahrung gesellschaftlicher 
Ausgrenzung eine freiheitliche und gleichberechtigte soziale Inklusion einfordert. 
 
Dort, wo Inklusion als sozialpolitisches Konzept gelingt, werden separierende 
Einrichtungen überflüssig. Das Prinzip Inklusion drückt umfassende Solidarität mit 
Menschen aus, die zwar einen Hilfebedarf haben, aber eben oft nicht in einem 
umfassenden Sinn „hilfsbedürftig“ sind (etwa im Sinne des Merkzeichens „H“ im 
Schwerbehindertenrecht). Soziale Inklusion bedeutet, heute bestehende Sondereinrich-
tungen wie etwa Heime für Menschen mit Behinderung abzuschaffen. Soziale Inklusion 
dient der Norm der Gleichstellung. 
 
 
Unterstützte Beschäftigung 
Unterstützte Beschäftigung ist ein Konzept der beruflichen Integration von Menschen 
mit Behinderung, das nachweislich zu einer nachhaltigen beruflichen Integration auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt führt bzw. führen soll. 
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HINWEIS ZUR GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG 
 

Jegliche in dem vorliegenden Diskussionspapier in maskuliner Form gebrauchte 
Personenbezeichnung wie "Teilnehmer", "Mitarbeiter" oder "Betreuer" bezieht das 
weibliche Geschlecht mit ein. Aus Gründen besserer Lesbarkeit haben wir auf die 
weibliche Anrede verzichtet, sofern nicht ausschließlich Frauen angesprochen sind. 
 
 
 
STAND DER BEARBEITUNG 
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